
Schußwaffenidentifizierung

verlorengegangenen, weggeworfe
nen, versteckten (konservierten und 
verpackten) oder während Kriegs
ereignissen liegengebliebener Schuß
waffen. Nach ihrem Fund sind Prü
fungshandlungen zur Herkunft, zum 
Besitzer und zur Dauer der Lagerung 
am Fundort durchzuführen, um den 
Verdacht einer Straftat zu begründen 
oder auszuschließen. Gefunden wer
den können Schußwaffen in Wohn- 
räumen, in Nebenräumen, wie Ab
stellkammern, Schuppen, Scheunen, 
Stallungen, Garagen, Dachböden und 
Kellern sowie im Gelände (z. B. im 
Erdreich vergraben).
Hohlräume unter Dachsparren und 
Dielen, aber auch Polstermöbel, Bü
cher, Standuhren, Unterseiten von 
Tischplatten, hohle Bäume, Hohl
räume im Mauerwerk, die zum Teil 
zur Tarnung mit Bildern verhängt 
wurden, sowie gestapelte Holzscheite 
dienen oft als Verstecke. Von Bedeu
tung ist, ob die Waffe in letzter Zeit 
gepflegt wurde. Daraus lassen sich 
Versionen über die Absichten des 
Täters ableiten. Für die Klärung des 
Sachverhalts ist es wichtig, die Lage
rungszeit der Waffe am Fundort an
nähernd zu bestimmen. Die Verhält
nisse des Fund- bzw. Lagerungsorts 
sowie die Verpackungsmaterialien 
der Waffe können wichtige Informa
tionen über die Lagerungszeit ent
halten.

Schußwaffenidentifizierung: Ver
fahren zur Feststellung der Schuß
waffe, die zur Tatausführung Ver
wendung fand. Es beruht darauf, daß 
sich bei der Schußabgabe am Pro
jektil Eigenschaften der Laufinnen
wandung der Schußwaffe, an der 
Patronenhülse Eigenschaften vom 
Patronenlager, Schlagbolzen, Stoß
boden, Auszieher und Auswerfer ab
bilden. Die Auswertung dieser wi
dergespiegelten W af f eneigenschaf- 
ten ermöglicht es, eine Aussage dar

über zu treffen, ob Projektile bzw. 
Patronenhülsen aus einer bestimm
ten Waffe verschossen wurden. [98]

Schußwaffenuntersuchung -» Schuß
waffenexpertise

Schußwirkung: Gesamtheit der phy
sikalischen, chemischen und bio
logischen Effekte, die durch den 
Schuß ausgelöst werden. Als S. im 
engeren Sinn (S. 1. Art) werden die 
Zerstörungen bezeichnet, die das Ge
schoß beim Auftreffen und Eindrin
gen am Zielobjekt hervorruft. Im er
weiterten Sinne sind dazu auch alle 
physikalischen und chemischen Pro
zesse zu rechnen, die parallel zur Ge
schoßbewegung ablaufen. Die „Ne
beneffekte“ des Schußprozesses 
werden als S. 2. Art bezeichnet.

Schußwunde -* Schußverletzung

Schutzgüte: Zusammenfassung aller 
Forderungen an die Arbeitsmittel, 
-verfahren und -Stätten zur Gewähr
leistung von Unfallsicherheit und 
Arbeitshygiene sowie zur Vermei
dung von schwerer und gesundheits
gefährdender Arbeit (d. h. des Ge- 
sundheits-, Arbeits- und Brandschut
zes).
Diese Forderungen verwirklichen das 
Prinzip der sozialistischen Gesell
schaft, Leben und Gesundheit der 
Menschen zu schützen und zu be
wahren, indem sie Erschwernisse, -> 
Arbeitsunfälle und —► Havarien ver
hüten. Die Möglichkeit dazu ergibt 
sich aus dem Stand der gesellschaft
lichen und der naturwissenschaftlich
technischen Entwicklung. Die S. wird 
vor allem durch eine solche tech
nische und technologische Gestaltung 
erreicht, die die geforderten Arbeits
bedingungen ohne Anwendung zu
sätzlicher Schutzmaßnahmen ge
währleistet. Nur in begründeten Fäl
len dürfen statt dessen andere tech-
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